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ter anderem auf die wirtschaftliche und soziale Entwicklung der
Länder und Völker, gegen die sie gerichtet sind, sowie auf Ein-
zelpersonen, die der Herrschaftsgewalt von Drittstaaten unter-
stehen,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen der
Arbeitsgruppe für das Recht auf Entwicklung der Menschen-
rechtskommission und insbesondere in Bekräftigung ihrer Kri-
terien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen eines der
Hindernisse für die Verwirklichung der Erklärung über das
Recht auf Entwicklung277 darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei ein-
seitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der Ver-
einten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaßnahmen
mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die Handels-
beziehungen zwischen den Staaten behindern und so der vollen
Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte278 und anderen internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte im Wege
stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen und Völ-
kern auf Entwicklung;

2. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ihren
Extraterritorialwirkungen als ein Mittel politischer oder wirt-
schaftlicher Druckausübung gegen ein Land, insbesondere ge-
gen Entwicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Auswirkun-
gen auf die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter Kreise
ihrer Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen und älte-
ren Menschen;

3. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige Maß-
nahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und Verant-
wortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf dem
Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie sind, zu
erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich auf-
heben;

4. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politischen
Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozialen und
kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

5. fordert die Menschenrechtskommission nachdrücklich
auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Verwirkli-
chung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Auswirkun-
gen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich des Erlasses
einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen Anwen-
dung, voll zu berücksichtigen;

6. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im
Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und
dem Schutz des Rechts auf Entwicklung, in ihrem Jahresbericht
an die Generalversammlung auf diese Resolution dringend ein-
zugehen;

277 Resolution 41/128, Anlage.
278 Resolution 217 A (III).

7. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit aller
Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, ihre Auffas-
sungen und Informationen über die Implikationen und schädli-
chen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen auf ihre
Bevölkerung einzuholen und der Generalversammlung auf ihrer
vierundfünfzigsten Tagung diesbezüglich einen entsprechenden
Bericht vorzulegen;

8. beschließt, diese Frage auf ihrer vierundfünfzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreiheiten"
mit Vorrang zu behandeln.

85. Plenarsitzung
9. Dezember 1998

53/142. Stärkung der Rechtsstaatlichkeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, daß die Mitgliedstaaten sich mit der
Annahme der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte279

vor fünfzig Jahren verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit
den Vereinten Nationen auf die allgemeine Achtung und Ein-
haltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten hinzuwirken,

in der festen Überzeugung, daß der Herrschaft des Rechts,
wie in der Erklärung betont wird, wesentliche Bedeutung für
den Schutz der Menschenrechte zukommt und ihr daher wei-
terhin die Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft
gelten sollte,

davon überzeugt, daß die Staaten im Rahmen ihrer eigenen
innerstaatlichen Rechts- und Justizsysteme geeignete zivil-,
straf- und verwaltungsrechtliche Rechtsbehelfe gegen Men-
schenrechtsverletzungen vorsehen müssen,

in Anerkennung der bedeutsamen Rolle, die das Amt des
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschen-
rechte bei der Unterstützung der einzelstaatlichen Anstrengun-
gen zur Stärkung der rechtsstaatlichen Institutionen spielen
kann,

eingedenk dessen, daß die Generalversammlung den Hohen
Kommissar der Vereinten Nationen für Menschenrechte in ihrer
Resolution 48/141 vom 20. Dezember 1993 unter anderem da-
mit beauftragt hat, Beratende Dienste sowie technische und
finanzielle Hilfe auf dem Gebiet der Menschenrechte bereitzu-
stellen, die internationale Zusammenarbeit zur Förderung und
zum Schutz aller Menschenrechte zu verstärken und die im
gesamten System der Vereinten Nationen entfalteten Aktivitä-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte zu koordinieren,

unter Hinweis auf die Empfehlung der vom 14. bis 25. Juni
1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Menschen-
rechte, im Rahmen der Vereinten Nationen ein umfassendes
Programm zu schaffen, das den Staaten bei der Aufgabe des
279 Ebd.
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Aufbaus und der Stärkung angemessener nationaler Strukturen
behilflich sein soll, die sich unmittelbar auf die allgemeine
Einhaltung der Menschenrechte und die Wahrung der Rechts-
staatlichkeit auswirken280,

eingedenk dessen, daß das Amt des Hohen Kommissars
nach wie vor die Koordinierungsstelle für die systemweiten
Tätigkeiten im Zusammenhang mit den Menschenrechten, der
Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ist,

unter Hinweis auf ihre Resolution 52/125 vom 12. De-
zember 1997 und die Resolution 1997/48 der Menschenrechts-
kommission vom 11. April 1997281,

1. begrüßt den Bericht des Generalsekretärs282;

2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, daß eine
wachsende Zahl von Mitgliedstaaten um Hilfe bei der Stärkung
und Festigung der Rechtsstaatlichkeit ersucht;

3. würdigt die Anstrengungen, die das Amt des Hohen
Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte unter-
nimmt, um mit den begrenzten ihm zur Verfügung stehenden
finanziellen und personellen Ressourcen seinen ständig zuneh-
menden Aufgaben nachzukommen;

4. verleiht ihrer tiefen Besorgnis Ausdruck über die
knappen Mittel, die dem Amt des Hohen Kommissars für die
Erfüllung seiner Aufgaben zur Verfügung stehen;

5. stellt fest, daß das Programm der Vereinten Nationen
für Beratende Dienste und technische Hilfe auf dem Gebiet der
Menschenrechte nicht über genügend Mittel verfügt, um maß-
gebliche finanzielle Unterstützung für einzelstaatliche Projekte
bereitzustellen, die eine unmittelbare Wirkung auf die Verwirk-
lichung der Menschenrechte und die Wahrung der Rechtsstaat-
lichkeit in Ländern haben, die sich diesen Zielen zwar ver-
schrieben haben, sich jedoch wirtschaftlichen Schwierigkeiten
gegenübersehen;

6. begrüßt die Vertiefung der fortlaufenden Zusammen-
arbeit zwischen dem Amt des Hohen Kommissars und den an-
deren zuständigen Organen und Programmen des Systems der
Vereinten Nationen, mit dem Ziel, die systemweite Koordinie-
rung der auf dem Gebiet der Menschenrechte, der Demokratie
und der Rechtsstaatlichkeit gewährten Hilfe zu verstärken, und
nimmt in diesem Zusammenhang Kenntnis von der Zusammen-
arbeit zwischen dem Entwicklungsprogramm der Vereinten
Nationen und dem Amt des Hohen Kommissars bei der Gewäh-
rung technischer Hilfe zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit,
um die die Staaten ersuchen;

7. ermutigt die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, den Dialog zwischen ihrem Amt und
anderen Organen und Organisationen des Systems der Verein-

280 Siehe A/CONF.157/24 (Teil I), Kap. III, Abschnitt II, Ziffer 69.
281 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1997, Supple-
ment No. 3 (E/1997/23), Kap. II, Abschnitt A.
282 A/53/309.

ten Nationen fortzusetzen und dabei zu berücksichtigen, daß
neue Synergien erkundet werden müssen, mit dem Ziel, mehr
finanzielle Hilfe für die Menschenrechte und die Rechtsstaat-
lichkeit zu beschaffen;

8. ermutigt die Hohe Kommissarin außerdem, auch
künftig die Möglichkeit weiterer Kontakte mit Finanzinstitutio-
nen und die Gewinnung ihrer Unterstützung entsprechend ih-
rem jeweiligen Mandat zu erkunden, um die technischen und
finanziellen Mittel zu beschaffen, die notwendig sind, damit
das Amt des Hohen Kommissars besser in der Lage ist, einzel-
staatlichen Projekten, die auf die Verwirklichung der Men-
schenrechte und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit ausge-
richtet sind, Hilfe zu gewähren;

9. ersucht die Hohe Kommissarin, den Aktivitäten der
technischen Zusammenarbeit, die ihr Amt in bezug auf die
Rechtsstaatlichkeit unternimmt, auch weiterhin hohe Priorität
einzuräumen;

10. bringt ihre Genugtuung über die Bemühungen zum
Ausdruck, die die Hohe Kommissarin unternimmt, um eine
Analyse der von den Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte geleisteten technischen Zusammenarbeit vor-
zunehmen, mit dem Ziel, Empfehlungen im Hinblick auf die
interinstitutionelle Koordinierung, Finanzierung und Aufga-
benverteilung abzugeben, um die Effizienz und Komplementa-
rität der Aktivitäten, namentlich der den Staaten zur Stärkung
der Rechtsstaatlichkeit gewährten Hilfe, zu verbessern;

11. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen Bericht über die
Ergebnisse der gemäß dieser Resolution aufgenommenen
Kontakte sowie über sonstige Entwicklungen vorzulegen, die
mit der Umsetzung der genannten Empfehlung der Weltkonfe-
renz über Menschenrechte im Zusammenhang stehen.

85. Plenarsitzung
9. Dezember 1998

53/143. Achtung der universalen Reisefreiheit und die
überragende Bedeutung der Familienzusammen-
führung

Die Generalversammlung,

erneut erklärend, daß alle Menschenrechte und Grundfrei-
heiten allgemeingültig und unteilbar sind, einander bedingen
und miteinander verknüpft sind,

unter Hinweis auf die Bestimmungen der Allgemeinen Er-
klärung der Menschenrechte283,

betonend, daß die Familienzusammenführung von legalen
Wanderern, wie in dem Aktionsprogramm der Internationalen

283 Resolution 217 A (III).




